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Trailrunning 

 

Teilnahmebedingungen Nachwuchslager 
 

 

Teilnahmeberechtigung 
 

Das Nachwuchslager Trailrunning richtet sich speziell an Jugendliche im Alter von 15 bis 22 

Jahren, welche regelmässig und schon mit Fokus Berglauf/Trailrunning trainieren oder eine 

verwandte Ausdauersportart auf hohem Niveau: z.B. Skimo, Leichtathletik-Langstrecke, Ori-

entierungslauf, Mountainbike betreiben. Die Anzahl Plätze sind begrenzt. 

 

 

Verhaltenskodex Swiss Athletics 

 

Mit der Teilnahme am Nachwuchslager Trailrunning wird der Verhaltenskodex von Swiss 

Athletics akzeptiert und ein entsprechendes Handeln vorausgesetzt. 

 

 

Verwaltung der persönlichen Daten 

 

Die Daten der Teilnehmenden werden von Swiss Athletics gespeichert. Die Lagerleitenden 

haben Zugriff auf die Daten jener Teilnehmenden, die sich für das Lager angemeldet haben.  

 

 

Weitergabe von Daten an Dritte 
 

Die Daten der Teilnehmenden werden von Swiss Athletics an die Lagerleitenden zur Durch-

führung des Lagers weitergegeben. Die Daten werden nur an Dritte weitergegeben, sofern 

dies für die Durchführung des Lagers benötigt wird. Swiss Athletics behandelt alle Daten 

vertraulich und gibt sie nicht zu kommerziellen Zwecken an Dritte weiter. 

 

 

Foto- und Filmaufnahmen 
 

Die im Zusammenhang mit dem Nachwuchslager Trailrunning gemachten Fotos und Film-

aufnahmen dürfen ohne Vergütungsansprüche für Werbezwecke verwendet werden. Ebenso 

dürfen Swiss Athletics sowie die Partner des Nachwuchslager Trailrunning (salomon) Foto- 

und Filmaufnahmen jederzeit nutzen. 

 

 

Veranstalterhaftung / Versicherung 
 

Swiss Athletics, als Veranstalter des Nachwuchslager Trailrunning, sowie die Lagerleitenden 

lehnen jegliche Haftung ab. Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. 

 

https://www.swiss-athletics.ch/wp-content/uploads/Verhaltenskodex-2017_d.pdf

